
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung
(§§ 4 Abs. 1 und 2, 4a Abs. 3 und 13 Abs. 2 Baugesetzbuch)

 
             
          
            
           
            

1. Gemeinde       

  

  

     

 

  

  

      

  

2. Träger öffentlicher Belange 

  
 

 

    
 
 

  

               

                

Gemeinde Raubling

An der Prinzregentenstraße / Pfraundorf
36

15.06.2023

33 BP-2023-51034

Frau Walter (Fach), Tel.: 392-3300 Frau Weber (Recht), Tel.: 392-3315



               
      





      

                 
      

Rosenheim, den 

Die nördlich angrenzenden Fließgewässer mit begleitendem Gehölzbestand dürfen
durch die Bebauung nicht beeinträchtigt werden.

§ 18 BNatSchG i. V. m. § 1 a Abs. 3 BauGB
§§ 44 ff BNatSchG

Entlang der Grundstücksgrenzen des Unteren Tännelbaches sowie des Grenzgrabens
ist jeweils ein mindestens 5 m breiter Gewässerrandstreifen als Grünfläche
darzustellen.

Naturschutzfachlicher Inhalt Naturschutzrechtlicher Inhalt

15.06.2023 Walter Weber


